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Gründe 
 
 

Es ist vom Senat zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Bevollmächtigung von Herrn 
RiVG  sowie von Herrn  gemäß § 67 Abs. 5 Satz 7 i. V. m. Abs. 2 
Satz 2 Nr. 5 VwGO vorliegen. Hiernach ist eine Gewerkschaft vertretungsbefugt. Ob die Vo-
raussetzungen hierfür vorliegen, lässt sich nicht ohne weitere Aufklärungsmaßnahmen fest-
stellen.  
 
Dieser Beschluss ist unanfechtbar, § 173 VwGO i. V. m. § 227 Abs. 4 Satz 3 ZPO.   
 
 
Die Sitzung wird danach geschlossen. 
 
 
Der Vorsitzende: Für die Richtigkeit der Übertragung 

vom Tonträger: 
 
gez.:            gez.: 

             
 

 

 

Die Übereinstimmung der elektronischen Ab-
schrift mit der Urschrift wird durch qualifizierte 
elektronische Signatur beglaubigt. 

Bautzen, den 28.07.2023 

Sächsisches Oberverwaltungsgericht 

 

Justizbeschäftigte 




